
Maß der baulichen Nutzung
(§9 (1) Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

Art  der baulichen Nutzung (§9 (1) Nr.1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

GESCHOSSFLÄCHENZAHL  ALS  HÖCHSTMASS

GRUNDFLÄCHENZAHL  ALS  HÖCHSTMASS

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23.01.1990.

Planzeichenerklärung

WA

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§9 (1) Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

ALLGEMEINE WOHNGEBIETE (§ 4 BAU NVO)

DN DACHNEIGUNG

FH MAXIMALE FIRSTHÖHE BEZOGEN AUF NN

GSt

Teil A : Planzeichnung i.M. 1:500

Schnitt  A - A

3. Änderung B-Plan 72

GSt

3
,
5

3

,

5

1
,
0

3. Grünordnung

3.1     Oberhalb der TG-Fläche ist das Pflanzen von Bäumen oder tiefwurzelnden Büschen
          unzulässig. (Festsetzung gem. § 9 (3) BauGB).
4.       Immissionsschutz

4.1  Im Lärmpegelbereich III muss für alle zum Norden, Westen und Süden gelegenen
Aufenthaltsräume das erforderliche resultierende Schalldämmmaß R'w, res der gesamten
Außenfläche mindestens 35dB betragen. Das erforderliche resultierende
Schalldämmmaß ist durch alle Umfassungsbauteile eines schutzbedürftigen Raumes
gemeinsam zu erbringen.

Für alle Schlafräume mit straßenseitigen Fassaden ist eine schalldämmende Lüftung
gem. VDI Richtlinie 2719 vorzusehen. Ausnahmen von den Festsetzungen können
zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen nachgewiessen
wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen.

4.2 Im Lärmpegelbereich IV muss für alle zum Norden, Westen und Süden gelegenen
Aufenthaltsräume das erforderliche resultierende Schalldämmmaß R'w, res der gesamten
Außenfläche mindestens 40dB betragen. Das erforderliche resultierende
Schalldämmmaß ist durch alle Umfassungsbauteile eines schutzbedürftigen Raumes
gemeinsam zu erbringen.

Für alle Schlafräume mit straßenseitigen Fassaden ist eine schalldämmende Lüftung
gem. VDI Richtlinie 2719 vorzusehen. Ausnahmen von den Festsetzungen können
zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten Sachverständigen nachgewiesen
wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen.

4.3 Im Lärmpegelbereich IV ist im Dachgeschoss/Staffelgeschoss eine Wohnnutzung nicht
zulässig. Ausnahmen von dieser Festsetzung können zugelassen werden, soweit von
einem anerkannten Sachverständigen nachgewiesen wird, dass der zulässige
Schallpegel nicht überschritten wird.

Querschnittprofil i.M. 1:500
Schnitt A -A 1.50
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Verfahrensvermerke
Präambel:

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) wird nach Beschlussfassung durch die
Stadtvertretung vom 19.02.2013 folgende Satzung gem. § 13 a BauGB über die 3. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 72, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), erlassen:

1.      Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom 
25.09.2012. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am
09.10.2012 im Internet veröffentlicht worden. Auf die Bereitstellung im Internet ist am
08.10.2012 in den Kieler Nachrichten hingewiesen worden. Zusätzlich erfolgte ein
Abdruck der Bekanntmachung am 08.10.2012 in den Kieler Nachrichten. Auf Be-
schluss der Stadtvertretung vom 25.09.12 wurde nach § 13 a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m.
§ 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB von der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
abgesehen.

  
2. Der Ausschuss für Bauplanung hat am 31.10.2012 den Entwurf des

Bebauungsplanes mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 15.11.2012 bis
17.12.2012 während der Dienststunden nach  § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Anregungen während der
Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift geltend
gemacht werden können, am 07.11.2012 im Internet ortsüblich bekannt gemacht
worden. Auf die Bereitstellung im Internet ist am 06.11.2012 in den Kieler Nachrichten
hingewiesen worden. Zusätzlich erfolgte ein Abdruck der Bekanntmachung am
06.11.2012 in den Kieler Nachrichten.

Preetz, den 04.02.2013                           gez. Schneider
Bürgermeister

4. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt
sein können, wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB am 14.11.2012 zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert und über die öffentliche Auslegung unterrichtet.

Preetz, den 04.02.2013                          gez. Schneider
Bürgermeister

5. Der katastermäßige Bestand am 27.02.2013 sowie die geometrischen Festlegungen
der neuen städtebaulichen Planung werden als richtig bescheinigt.

Plön, den 04.04.2013                                          gez. J. Uliczka
 ÖbVI J. Uliczka

Satzung über die
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr.72

der Stadt Preetz, Kreis Plön
"Neuordnung des Gebietes um die Malzfabrik  an der Kieler Straße"
für die Fläche östlich der Kieler Straße, südlich des Grundstücks Rastorfer Straße 2,
westlich des Bockwiesengrabens und nördlich des Grundstücks Kieler Straße 4

Stand: 19.02.2013

B-Plan Nr. 72

Satzung über die 3.Änderung des Bebauungsplanes Nr.72 der Stadt Preetz, Kreis Plön

 6.  Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Anregungen sowie die Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange am 19.02.2013 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

Preetz, den 04.02.2013 gez. Schneider
Bürgermeister

7. Die Stadtvertretung hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil
A) und dem Text (TeilB) am 19.02.2013 als Satzung beschlossen und die
Begründung durch Beschluss gebilligt.

Preetz, den 25.02.2013 gez. Schneider
Bürgermeister

8. Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Preetz, den 25.02.2013 gez. Schneider
Bürgermeister

9. Der Satzungsbeschluss des  Bebauungsplanes gem. § 10 BauGB und die Stelle, bei
der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind  am 06.03.2013 im
Internet veröffentlicht worden. Auf die Bereitstellung im Internet ist am 05.03.2013 in
den Kieler Nachrichten hingewiesen worden. Zusätzlich erfolgte ein Abdruck der
Bekanntmachung am 05.03.2013 in den Kieler Nachrichten.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§
215 Abs. 2 BauGB, §§ 4 Abs. 3 und 4 GO) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Die Satzung ist mithin am 07.03.2013  in Kraft getreten.

Preetz, den 11.03.2013 gez. Schneider
Bürgermeister

i n f o @ a p g - s h

      Teil B. Text
1. Textliche Festsetzungen gem. BauNVO in der Fassung von 1990

1.1    Gem. § 1 (5) und (6) BauNVO sind in den allgemeinen Wohngebieten (WA) alle unter
         § 4(3) genannten Nutzungen nicht zulässig, von den unter § 4 (2) genannten  Nutzungen
         sind die  unter Nummer 2 genannten Nutzungen unzulässig.

1.2 Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, Vorhaben gem. § 63 Abs. 1 LBO SH  und Garagen /
Carports (überdachte Stellplätze) gem. § 12 BauNVO sind nur innerhalb der Baugrenzen
und der als Fläche für Nebenanlagen gekennzeichneten Bereiche zulässig.

1.3 Die maximale Firsthöhe bezogen auf NN wird auf 38,50m über NN festgesetzt
(Festsetzung gem. §9 (3) BauGB).

2.      Ortsgestalterische Festsetzungen gem. § 84 LBO SH in der Fassung vom 22.01.2009

2.1 Die Außenwände der baulichen Anlagen, die zu Wohnzwecken dienen, sind aus
Verblendmauerwerk herzustellen. Ausnahmsweise können die Außenwände des Dach-
oder Staffelgeschosses verputzt werden. Bis zu 15%  der Außenwandfläche können aus
abweichenden Materialien hergestellt werden.

2.2 Als Dacheindeckung sind nur unglasierte oder nicht engobierte Betondachsteine oder
Tonziegel zulässig. In die Dachfläche integrierte oder aufgesetzte Solaranlagen sind
zulässig.

2.3 Ausnahmsweise können die Dächer von Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, Vorhaben
gem. § 63 Abs. 1 LBO SH und Garagen / Carports (überdachte Stellplätze) gem. § 12
BauNVO  als Gründächer erstellt werden. In diesem Fall darf die Dachneigung zwischen
2 bis 10 Grad liegen.

2.4 Freistehende Solaranlagen sind unzulässig.

Übersichtsplan  i.M. 1 : 5.000
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